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Die zwischen der Republik österreich, vertreten durch den Bundesminister für Bildung,

Wissenschaft und Forschung, vertreten durch Gruppenleiter Ministerialrat Mag. Heribert

Wulz und der Universität Salzburg, vertreten durch Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hendrik Lehnert

für den Zeitraum l-. Jänner 2022bis 3l-. Dezember 2024 abgeschlossene

Leistungsverein ba rung wird wie folgt ergä nzt:

1.) Für die Bewältigung der aktuellen Teuerungskrise erhält die Universität Salzburg in der

Le istu n gsve rei n ba ru ngspe riode 2022 bis 2024 eine E rhöh u n g d es U n ive rsitätsb udgets

(Säule 3) um L5.34I.228,30 €. Die Zuweisung der Beträge erfolgt je zur Hälfte in den

Jahren 2023 und 2024. Nach Maßgabe der für Ausgabenüberschreitungen des BMBWF

geltenden Regelungen wird seitens des BMBWF für 2023 ein weiterer Betrag in der

Höhe von bis zu 5.483.800,00 € zur Verfügung gestellt. Diesbezüglich gehen beide

Parteien von der Annahme aus, dass damit bei unveränderten Rahmenbedingungen der

laufende Betrieb gegebenenfalls unter Einsatz eigener Mittel für 2023 sichergestellt ist.

Aufgrund der volatilen Entwicklungslage der Rahmenbedingungen können die finalen

Auswirkungen der Teuerungskrise für das Jahr 2024 zum aktuellen Zeitpunkt nicht

abgeschätzt werden. Daher werden ab dem 2. Quartal 2023 weitere Gespräche zu

führen sein, inwieweit eine weitere Anpassung der zugewiesenen Beträge für das Jahr

2024 erforderlich ist bzw. weitere Einsparungsmaßnahmen seitens der Universitäten

notwendig werden,

Das Einbringen eigener Mittel seitens der Universität wird in der Budgetierung der

nächsten Leistungsvereinbarungsperiode 2025-2027 als Basis für die Berechnung des

Budgetbedarfs berücksichtigt und unter Bedachtnahme auf die im Regierungsprogramm

festgeha ltenen Zielwerte erfolgen.

2.) Die im Abschnitt,,Maßnahmen bei Nichterfüllung" bei Nichterreichung der Zielwerte für

die Forsch u ngsbasisleistu ng/Basisleistu ng EEK, d ie mindeste ns zu beschäftigenden

Professorinnen und Professoren bzw. Aquivalente sowie die prüfungsaktiven Studien

vorgesehenen Budgetkürzungen werden in der Periode 2O22bis2024 nicht

angewendet. Dennoch werden die vereinbarten Zielwerte eine wichtige Grundlage für

die Verhandlungen zur Leistungsvereinbarungsperiode 2025 bis 2027 sein.

Zum Nachweis der Erwirtschaftung eines über die dreiJahre der

Leistungsvereinbarungsperiode zumindest kumuliert ausgeglichenen Jahresergebnisses

können erforderlichenfalls auch Veränderungen der Gewinnvorträge und Rücklagen

berücksichtigt werden. Falls erforderlich und vertretbar, kann von einer ausgeglichenen

Bilanzierung über die LV-Periode abgesehen werden.

3.) lm Hinblick darauf, dass die Teuerung keine abgeschlossene Entwicklung darstellt und

weitere Konsolidierungsschritte erforderlich sein werden, wird folgendes in der

Leistungsvereinbarung festgelegte Vorhaben unter Beibehaltung des vereinbarten

Globalbudgets abgeä ndert:



. Die Umsetzung des Vorhabens A.2.2.L4 (Weiterentwicklung der Gerichtlichen

Medizin im Sinne der Qualitätssicherung und zur Gewährleistung der Erfordernisse

einer funktionierenden Strafrechtspflege auf Basis neuester wissenschaftlicher

Erkenntnisse und internationaler Standards, GUEP Systemziel2c, T, Uni-Med-lmpuls

2030) wird a uf die folgende Leistungsvereinbarungsperiode verschoben.

Allfällige Bezugnahmen in der Leistungsvereinbarung 2022-2024 auf die vorgenannten

Vorhaben und Ziele und damit in Zusammenhang stehende Verpflichtungen und

Konsequenzen gelten nach Maßgabe der in dieser Ergänzung vereinbarten Streichungen und

Adaptierungen als angepasst. Sollten die finalen Auswirkungen der Teuerungskrise fÜr das

Jahr 2024 weitere Einsparungsmaßnahmen erfordern, werden die Vertragsparteien zu

allenfalls notwendigen Anpassungen von Vorhaben und Zielen in Gespräche eintreten.

Die Universität wird sämtliche andere Vorhaben und Ziele der ursprünglichen

Leistungsvereinbarung wie geplant umsetzen.
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